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Ortsrandsatzung „Osseltshausen-West“ 
1. Änderung 

 

für den Ortsteil Osseltshausen,   
Teilfläche der Fl. Nr. 55,  

Gemarkung Osseltshausen 
 
 

 
 

 
 

In der Fassung vom 12.09.2023, gesatzt am ........... 
 
 

Planer: 
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A. SATZUNG         
 
Der Markt Au i.d. Hallertau erlässt aufgrund des Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO), § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 des Baugesetzbuches (BauGB), Art. 81 
Abs. 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) folgende Satzung: 
 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 

1.1 Innerhalb der Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Osseltshausen 
der Markt Au i.d. Hallertau (§ 34 Abs. 1 BauGB) befinden sich bereits die Grundstücke 
mit aus der Urfassung der Satzung vom 30.11.1992. Alle Gemarkung Osseltshausen. 

  
1.2 Zusätzlich zu den in 1.1 aufgelisteten Grundstücken, wird nun eine Teilflächen des 

Grundstücks mit den Flurnummer 55 der Gemarkung Osseltshausen ebenfalls in den 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen. Die Lage des Grundstücks kann 
dem beigefügten Lageplan entnommen werden. Der Geltungsbereich der 
vorliegenden Erweiterung wird mit den im beigefügten Lageplan (M 1:1000) 
ersichtlichen Darstellungen festgelegt. 

 
1.3 Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan. Der beigefügte 

Lageplan M 1:1000 in der Fassung vom 12.09.2023, gesatzt am ………… ist 
Bestandteil dieser Satzung. 

 
 
§ 2 Zulässigkeit von Vorhaben 

 
2.1 Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches richtet 

sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben (§ 29 BauGB) nach den 
Festsetzungen dieser Satzung, ansonsten nach § 34 BauGB. 

 
2.2 Soweit für das Gebiet des nach § 1 festgelegten Innenbereiches ein rechts-

verbindlicher qualifizierter Bebauungsplan vorliegt oder nach Inkrafttreten dieser 
Satzung bekannt gemacht wird, richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von 
Vorhaben nach § 30 BauGB. 

 
 

§ 3 Weitere Festsetzungen und Hinweise  
 

3.1 Maß der baulichen Nutzung 
 

Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) für die Hauptanlage je Grundstück 
wird mit 0,30 festgesetzt.  
 
Die maximal zulässige Grundflächenzahl darf durch die Grundflächen, der in § 19 Abs. 
4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen, bis zu einer GRZ von 0,5 überschritten 
werden.  

 
Die traufseitige Wandhöhe darf maximal 4,50 m betragen und wird gemessen von der 
Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss bis zum oberen Schnittpunkt der 
Außenwand mit der Dachhaut bzw. dem oberen Abschluss der Wand.  
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3.2 Höhenlage 
 

Die Oberkante Rohfußboden im Erdgeschoss der Hauptanlage darf an der 
nordöstlichen Gebäudeecke maximal 30 cm über dem natürlichen Gelände liegen.  
 

3.3 Anzahl der Wohneinheiten 
 

Je Gebäude dürfen maximal 2 Wohneinheiten errichtet werden. 
 
3.4 Äußere Gestaltung 

 
 
Dachform:  symmetrisches Satteldach 
Dachneigung:  15° - 20° 
 
 

3.5 Grünordnung und naturschutzrechtlicher Ausgleich 
 

(1) Grünordnerische Festsetzung:  
 
 Für die Befestigung von Grundstückszufahrten, Stellplätzen, sowie der privaten 

Verkehrsflächen sind nur wasserdurchlässige Beläge, wie z.B. wassergebundene 
Decke, Schotterrasen oder Pflaster mit Rasenfugen zulässig. 

 
(2)  Zur besseren Durchlässigkeit für Kleinsäuger sind Zäune sockellos zu gestalten. 
 
(3) Ausgleichsmaßnahmen: 
 

Da die zusätzliche Bebauung des Grundstückes einen Eingriff in Naturhaushalt und 
Landschaftsbild darstellt, ist diese Fläche gem. § 1a BauGB auszugleichen. 
Zur Berechnung der Ausgleichsfläche wurde als Grundlage die Eingriffsregelung in 
der Bauleitplanung gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und 
Landschaft“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und 
Umweltfragen angewandt. 
Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen werden auf dem gleichen Grundstück 
Flurnummer 55, nachgewiesen und durchgeführt. Es handelt sich um eine Fläche von 
140 qm, auf der eine Hecke zu pflanzen ist. 
 
 

3.6 Hinweise: 
 

(1) In der Nähe des Geltungsbereichs der 1. Änderung der Ortsrandsatzung befinden sich 
landwirtschaftliche Betriebe. Es ist deshalb mit Einwirkungen von landwirtschaftlichen 
Emissionen zu rechnen. Diese sind zu dulden.  
 

(3) Unweit des Geltungsbereichs der Erweiterung der Klarstellungs- und 
Einbeziehungssatzung befindet sich das Baudenkmal  
D-1-78-116-31– Kath. Filialkirche Mariä Himmelfahrt, Flurnummer 20, Gemarkung 
Osseltshausen.  

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ist bei allen Planungs-, Anzeige-, 
Zustimmungs- sowie Erlaubnisverfahren nach Art. 6 DSchG und bei allen bau-
rechtlichen Genehmigungsverfahren, von denen Baudenkmäler/Ensembles unmittel-
bar oder in ihrem Nähebereich betroffen sind, zu beteiligen. 
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(4) Das Glockenläuten der Kath. Filialkirche Mariä Himmelfahrt darf durch die Erteilung 

neuen Baurechts nicht eingeschränkt werden und ist zu dulden. 
 

(5)  Die Markt Au i.d. Hallertau bekennt sich zu den Zielen des Natur- und Kilmaschutzes. 
Den Grundstückseigentümern wird daher die Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. 
Photovoltaik, Solarthermie, Geothermie usw.) Empfohlen und ist der Nutzung 
nichtregenerativer Energien vorzuziehen. Bei der Errichtung von baulichen Anlagen 
sind die geltenden Vorgaben des Gebäudeenergiengesetz (GEG) zu beachten. 

 Bei der Orientierung der Gebäudedachflächen und deren baulicher Gestaltung soll der 
Einsatz von Solarthermie und Photovoltaik frühzeitig planerisch berücksichtigt werden. 
Dachaufbauten und Dachdurchdringungen sollten daher auf das technisch notwendige 
Maß beschränkt und auf solar weniger nutzbare Dachseite angeordneten werden. 
 

(6)  Die Maßnahme- und Prüfwerte der Bundesbodenschutzverordnung für Wohngebiete 
sind einzuhalten. Sollten bei Baugrunduntersuchungen oder Aushubarbeiten 
organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, ist unverzüglich das 
Landratsamt Freising, SG 41, Altlasten, gem. Art. 1 BayBodSCHG, zu 
benachrichtigen. Die Vorgaben des BayBodSCHG sind hinsichtlich Separierung, 
Untersuchung und Entsorgung auf belastete Böden anzuwenden. Bei allen Bau- und 
Planungsmaßnahmen sind die Grundsätze des sparsamen und schonenden Umgangs 
mit dem Schutzgut Boden zu beachten und entsprechend anzuwenden. Unbelastete 
Böden sind wiederzuverwenden. 

 
(7) Die Stellplatzsatzung der Markt Au i.d. Hallertau ist in der jeweils aktuellen Fassung 

anzuwenden. 
 
(8) Vor Fertigstellung sind sämtliche Bauvorhaben an die zentrale Wasserversorgung 

anzuschließen. Die Grundstücksentwässerungsanlagen müssen den anerkannten 
Regeln der Technik (DIN 1986 ff und Anderen) entsprechen. 
 

 
(9) Gemäß §39 BNatSchG sind Fäll- und Schnittarbeiten in der Zeit vom 01. März bis zum 

30. September verboten. 
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§ 4 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung (§ 10 Abs. 3 BauGB) in Kraft. 
 
 
 
 

Au i.d. Hallertau, den .........................       
 
 
 
 
.................................................      (Siegel) 
Hans Sailer, 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Begründung  
 

zur 1. Änderung der  Ortsrandsatzung „Osseltshausen - West“ nach § 34 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 und Nr. 3 BauGB für den Bereich der Teilfläche des Grundstücks mit der 
Flurnummer 55 der Gemarkung Osseltshausen, in der Fassung vom 12.09.2023, 
gesatzt am ……………… 
 
 

1. Planungsrechtliche Grundlage: 
 

Die Fläche der 1. Änderung der Ortsrandsatzung betreffen den Ortsteil Osseltshausen, 
der westlich des Hauptortes Au i.d. Hallertau gelegen ist. 
Für den Geltungsbereich der 1. Änderung der Ortsrandsatzung „Osseltshausen- West“ 
mit insgesamt ca. 419 m² stellt der derzeit gültige Flächennutzungsplan der Markt Au 
i.d. Hallertau überwiegend ein Dorfgebiet (MD) sowie eine sonstige Grünfläche im 
Osten dar. Die Erschließung erfolgt über eine innerörtliche Straße.  
 

2. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan, Verfahren 
 

Der aktuell gültige Flächennutzungsplan stellt für den Satzungsbereich eine sonstige 
Grünfläche im Anschluss an ein Dorfgebiet (MD) dar. Ein Entwicklungsgebot aus dem 
Flächennutzungsplan besteht für Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 
BauGB wegen deren geringen Flächenumfangs nicht. Das Verfahren für die Aufstellung 
der Satzung kann daher unabhängig vom Flächennutzungsplanverfahren durchgeführt 
werden. 
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Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden kann gemäß § 34 Abs. 6 BauGB 
nach denselben Vorschriften wie beim vereinfachten Verfahren (§ 13 Abs. 2 und 3 
BauGB) erfolgen. Auf die Erstellung eines Umweltberichts kann verzichtet werden. Für 
die durch eine Überbauung hervorgerufenen Eingriffe in Natur und Landschaft im 
Bereich der einzubeziehenden Flächen ist jedoch die Eingriffsregelung nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz anzuwenden. 
 

3. Geltungsbereich 
 

Der Geltungsbereich der 1.Änderung der Ortsrandsatzung „Osseltshausen-West“ hat 
eine Gesamtfläche von rd. 419 m² und umfasst eine Teilfläche des Grundstücks mit der 
Flurnummern 55, Gemarkung Osseltshausen.  
 

4. Ziel und Zweck 
 

Der Markt Au i.d. Hallertau beabsichtigt innerhalb des Geltungsbereiches der 1. 
Änderung der Ortsrandsatzung eine vertretbare bauliche Nutzung zu ermöglichen. Die 
vorliegende Satzung soll die erforderlichen baulichen und grünordnerischen Belange 
sichern.  
 
Für das innerhalb des Geltungsbereichs befindliche Flurstück besteht bisher keine 
eindeutige Abgrenzung gegenüber dem im Zusammenhang bebauten Ortsteil und dem 
Außenbereich. Die vorhandene Siedlungsstruktur ist durch eine lockere Bebauung mit 
geringerer Bebauungsdichte und landwirtschaftlichen Betrieben geprägt. Durch die 
1.Änderung der Ortsrandsatzung soll der bebaubare Bereich des Ortsteils 
Osseltshausen klar zum Außenbereich abgegrenzt werden und eine planungsrechtlich 
eindeutige Beurteilungsgrundlage geschaffen werden. 
 
Die in den Innenbereich einbezogenen Fläche stellt eine Abrundung der vorhandenen 
Bebauung dar. Durch die textlichen Festsetzungen soll eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung in Anlehnung an die vorhandene Bebauung gewährleistet werden. Die 
künftige Bebauung soll eine maßvollen Nachverdichtung der Siedlungsstruktur 
ermöglichen, aber auch dem Erhalt der bestehenden dörflichen Struktur weiterhin 
Rechnung tragen. Mit der Einbeziehungssatzung kann Bauland für den örtlichen 
Eigenbedarf geschaffen werden. 

 
5. Begründung der Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 und 4 BauGB 

 
Die Festsetzungen der vorliegenden Satzung beschränken sich auf das Grundlegende 
im Sinne einer bestmöglichen städtebaulichen Konsistenz im Ortsteil Osseltshausen.  
Das Maß der baulichen Nutzung wird neben der Festsetzung einer maximalen 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,30 über die Angabe einer Wandhöhe von bis zu 4,25 m, 
reguliert. Die maximal zulässige Grundflächen-zahl darf durch die Grundflächen, der in 
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen, bis zu einer GRZ von 0,5 
überschritten werden.  
 
Die traufseitige Wandhöhe beträgt maximal 4,25 m bei einer zulässigen Dachneigung 
zwischen 15° - 20°. Als Dachform sind symmetrische Satteldächer zulässig. 
 
Die Wandhöhe wird von der Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss der 
Hauptanlage bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut bzw. dem oberen 
Abschluss der Wand gemessen. Als Bezugspunkt gilt die nordöstliche Gebäudeecke. 
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Demnach darf die Oberkante Rohfußboden im Erdgeschoss maximal 30 cm über dem 
natürlichen Gelände liegen. Diese Festsetzungen belassen den 
Grundstückseigentümern eine gewisse Flexibilität. Dies entspricht den örtlichen 
Verhältnissen, denn aus der vorhandenen Bebauung lässt sich kein einheitlicher 
Maßstab hinsichtlich Gebäudegröße und Versiegelungsgrad ableiten. Vielmehr setzt 
sich die Bebauung in Osseltshausen aus einem Gemisch aus großen und kleinen 
Wohnhäusern sowie landwirtschaftlichen Hofstellen zusammen. Außerdem wird die 
Anzahl der Wohneinheiten je Gebäude auf maximal 2 WE beschränkt. 
 
Weitere planungsrechtliche Festsetzungen dienen der Minimierung des Eingriffs. Dazu 
zählen die Pflanzgebote, die beispielhaft im Plan dargestellt sind.  

 
6. Erschließung, Technische Ver- und Entsorgung 

 
Die verkehrstechnische Erschließung ist über das örtliche Straßennetz gesichert. 
  

Die Wasserversorgung wird durch das öffentliche Trinkwassernetz des Markt Au i.d. 
Hallertau sichergestellt. 
Die Abwasserentsorgung erfolgt über die gemeindliche Kanalisation. Es besteht ein 
Trennsystem.  
 

Das Oberflächenwasser ist auf den Grundstücken mit geeigneten technischen Mitteln 
zu versickern. 
 

Die Stromversorgung erfolgt durch die Bayernwerke und ist damit ebenfalls 
sichergestellt. 
 

7. Denkmalschutz 
 
Unweit des Geltungsbereichs der 1. Änderung der Ortsrandsatzung befindet sich das 
Baudenkmal D-1-78-116-31 – Osseltshausen 12, Kath. Filialkirche Mariä Himmelfahrt. 
 
Für jede Art von Veränderung an Denkmälern und in ihrem Nähebereich gelten die 
Bestimmungen der Art. 4 – 6 DSchG. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ist 
bei allen Planungs-, Anzeige-, Zustimmungs- sowie Erlaubnisverfahren nach Art. 6 
DSchG und bei allen baurechtlichen Genehmigungsverfahren, von denen 
Baudenkmäler/Ensembles unmittelbar oder in ihrem Nähebereich betroffen sind, zu 
beteiligen. 
 
Zur Filialkirche Mariä Himmelfahrt zugehörig ist das Bodendenkmal D-1-7435-0107. 
Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung zutage kommen, unterliegen der 
Meldepflicht nach Art. 8 DschG und müssen dem Bayer. Landesamt für Denkmalpflege 
unverzüglich gemeldet werden.  
 
 

8. Grünordnung, Artenschutz und naturschutzrechtlicher Ausgleich 
 
 

8.1  Auswirkungen auf Natur und Landschaft: 
 
 

Durch die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in den bebauten Ortsteil 
Osseltshausen wird eine künftige Bebauung dieser Fläche ermöglicht. Es werden 
zusätzliche Flächen versiegelt, dies hat negative Auswirkungen auf den Naturhaushalt, 
insbesondere für den Boden- und Wasserhaushalt.  
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Es wird das Bodengefüge weiter zerstört, der Bodenwasserhaushalt beeinträchtigt und 
den vorhandenen Bodenlebewesen weiterer Lebensraum entzogen. Die 
Oberflächenwasserversickerung wird hier unterbunden und somit die Grundwasser-
neubildungsrate verringert. 
Die Änderung der Bebauung wird hier jedoch keine nennenswerten negativen 
Veränderungen des Ortsrandes und somit des Landschaftsbildes mit sich bringen. 
 
 

8.2  Artenschutzrechtliche Belange: 
 

Aufgrund stärkerer Gewichtung des Artenschutzes wird bei Eingriffen durch 
Baumaßnahmen eine Prüfung bzgl. des Vorkommens von 
 

− Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
 

− Europäische Vogelarten nach Art. 1 Vogelschutz-Richtlinie 
 

− Strenggeschützte Tier- und Pflanzarten ohne gemeinschaftsrechtlichen Schutzstatus  
sowie bzgl. der Auswirkungen von Baumaßnahmen auf diese Arten gefordert. Dies 
erfolgt über eine „spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)“.  

 
Dem geht eine „saP-Relevanzprüfung voraus, in der geprüft wird, ob ein Vorkommen 
von Tier- und Pflanzenarten aus den vorgegebenen Artenlisten im Planungsgebiet 
überhaupt gegeben oder potentiell möglich ist.  
 
Dies ist hier nicht gegeben, da keine wertvollen Lebensräume beeinträchtigt werden. 
Somit werden hier keine artenschutzrechtlichen Belange berührt. 
 
Vor Abriss der Gebäude ist das Gebäude auf Fledermausvorkommen zu überprüfen. 

 
 
8.3   Maßnahmen zur Verminderung der Auswirkungen 

 
Der weitere Verlust von belebtem Boden durch die zusätzliche Bodenversiegelung kann 
grundsätzlich nicht ausgeglichen werden. Da jedoch bereits Gebäude hier vorhanden 
sind, welche abgerissen werden,  ist der Standort grundsätzlich als richtig  einzustufen.   
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Sind hier nicht betroffen. 
 
Schutzgut Boden 
Die Zufahrten sind mit wasserdurchlässigem Material zu befestigen.  
Die Versiegelung ist auf das notwendige Maß zu beschränken. 
 
Schutzgut Wasser 
Die Baukörper werden nicht ins Grundwasser eindringen, da ein ausreichender 
Flurabstand zum Grundwasser vorliegt. 
Es werden keine Quellen, wasserführenden Schichten sowie regelmäßig 
überschwemmte Bereiche berührt. 
Eine flächige Versickerung ist gewährleistet durch die Verwendung wasserdurchlässiger 
Beläge. 

 
Schutzgut Luft/Klima 
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Durch die Bebauung wird weder eine Frischluftschneise noch ein zugehöriges 
Kaltluftentstehungsgebiet beeinträchtigt. 

 
Schutzgut Landschaftsbild 
Es sind zahlreiche Gehölze am Ortsrand vorhanden (angrenzendes Biotop, 
Nachbarsbepflanzung), die erhalten bleiben. Innerhalb des Geltungsbereichs der 
Ortsrandsatzung sind aufgrund der Kleinflächigkeit keine Pflanzungen möglich. 
Durch die Lage der Ausgleichsfläche im Süden des Grundstücks erfolgt eine 
wirkungsvolle Eingrünung. 
 

 
8.4  Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 

 
Die Gemeinde wendet die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung gemäß dem 
Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ des Bayerischen 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen an. 

 
 

8.4.1  Flächenbewertung 
 

Der aktuelle Zustand der betreffenden Grundstücke weist eine geringe Bedeutung für 
Naturhaushalt und Landschaftsbild auf (Kies- und Pflasterflächen, strukturarmer 
Garten = Kategorie I)  

 
 

8.4.2     Eingriffsschwere der geplanten baulichen Nutzung 
 

Die GRZ wird voraussichtlich größer als 0,35 sein. Somit geht die Ausweisung mit 
einer hohen Versiegelung innerhalb des Geltungsbereiches einher. Die Fläche ist 
daher als Typ A zu bewerten. Es handelt sich insgesamt um eine neue 
Eingriffsfläche von 354 qm.  
Flächengröße des Geltungsbereichs:  419 qm 
Abzüglich vorhandene Versiegelung:   68 qm 
= Eingriffsfläche    351 qm 

 
 

8.4.3 Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfes 
 

Der Bereich, auf dem ein Eingriff stattfindet, hat eine Fläche von 351 qm. Die 
Wertigkeit des vorhandenen Zustandes der Eingriffsfläche ist eine Fläche mit 
geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild, d. h. Flächen, die der 
Kategorie I zugeordnet sind. 
 
Die geplante Eingriffsschwere wurde dem Typ A (hoher Versiegelungsgrad aufgrund 
GRZ größer 0,35) zugeordnet. 
 
Hieraus leitet sich folgende Bedarfsermittlung ab: 

 
Eingriffsfläche A I (hoher Versiegelungsgrad / Gebiet geringer Bedeutung für 
Naturschutz und Landschaftsbild): 
351 qm x 0,4 (Kompensationsfaktor) = 140 qm  
    
Ausgleichsflächenbedarf =  140 qm   
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8.4.4     Ausgleichsmaßnahmen 
 

Die Ausgleichsfläche wird auf Flurnummer 55, Gemarkung Osseltshausen 
nachgewiesen. Es ist im Süden des Grundstücks eine zweireihige Hecke mit einer 
Gesamtfläche von 140 qm gemäß der vorgegebenen Pflanzliste zu pflanzen. Diese ist 
zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Ausgefallene Pflanzen sind unverzüglich zu 
ersetzen. Die Pflanzung muß innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der Gebäude 
erfolgt sein. 

 
 
 
 
 

Entwurf und Planfertigung: 
  
 
 

  
 
 
 
 
 

 Der Architekt  Markt Au i.d. Hallertau    
     
 

 
 
 

   ____________________________ ____________________________ 
   Nandlstadt, den …………………… Hans Sailer 
    Erster Bürgermeister   
                                              Markt Au i.d. Hallertau,  
 den ................................. 
 
 
 

Anlage: 
 


